
Abkürzungen: GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt Berlin Teil  I bzw. Teil  II, BGBl.  = Bundesgesetzblatt Teil  I, II bzw. III, 
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin

 13.4.2021  Vierte Verordnung zur Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  374 
2126-25

Gesetz- und 
Verordnungsblatt

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

77. Jahrgang Nr. 29 Berlin, den 16. April 2021 03227

Art.-Nr. 76494129 373



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 29      16. April 2021374

gen zu organisieren. Die Pflicht nach Satz 1 kann dadurch erfüllt 
werden, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Point-of-
Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung zur Verfügung 
gestellt werden. Die Inanspruchnahme der Bürgertestung nach 
§ 4a der Coronavirus-Testverordnung vom 8. März 2021 (BAnz 
AT 09.03.2021 V 1) durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
befreit nicht von der Pflicht nach Satz 1. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sind vorbehaltlich des Satzes 5 verpflichtet, auf 
Wunsch eine Bescheinigung über das Testergebnis auszustellen 
oder ausstellen zu lassen. Eine Bescheinigung über das Ergebnis 
eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung 
wird nur ausgestellt, wenn diese unter Aufsicht durchgeführt 
wird, § 6b Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Regel im Rah-
men ihrer Tätigkeit körperlichen Kontakt zu Kundinnen und 
Kunden oder sonstigen Dritten haben, sind verpflichtet, das An-
gebot nach Absatz 1 wahrzunehmen; diese Pflicht kann mittels 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur Selbstanwendung nur 
erfüllt werden, soweit die Anwendung unter Aufsicht erfolgt.

(3) Selbständige, die in der Regel im Rahmen ihrer Tätigkeit 
körperlichen Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder sonstigen 
Dritten haben, sind verpflichtet, zweimal pro Woche eine Tes-
tung in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vorneh-
men zu lassen und die ihnen ausgestellten Nachweise über die 
Testungen für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, soweit ausreichend Tests 
zur Verfügung stehen und deren Beschaffung zumutbar ist.“

5. § 6b wird wie folgt gefasst:
„§ 6b  

Nachweis eines negativen Tests auf eine  
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

(1) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass 
Personen negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet sein müssen, ist diese Voraussetzung da-
durch zu erfüllen, dass die Person
1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen 
lässt und dieser ein negatives Testergebnis zeigt („Teststelle 
vor Ort“),

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils Verantwortlichen 
oder von ihr oder ihm beauftragten Personen einen Point-of-
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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Zweiten  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die zuletzt durch Verordnung vom 
1. April 2021, verkündet am 1. April 2021 nach § 2 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnun-
gen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) geändert worden 
ist, und nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
(GVBl. S. 357) bekannt gemacht, geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. § 4 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3.  in Krankenhäusern von Besucherinnen und Besuchern sowie 
von Patientinnen und Patienten, sofern sie sich außerhalb 
ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfangen,“

2. In § 4 Absatz 4 wird nach der Nummer 1 folgende neue Num-
mer 1a eingefügt:
„1a.  für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr hinsichtlich 

FFP2-Masken, wobei stattdessen medizinische Gesichts-
masken zu tragen sind,“

3.  § 5 Absatz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„8.  Einzelhandelsgeschäfte, mit Ausnahme solcher nach § 15 

Absatz 1 Satz 2, sowie“
4. § 6a wird wie folgt gefasst:

„§ 6a  
Testpflicht

(1) Private und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
einschließlich der Justiz, sind verpflichtet, ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die ihre Arbeit mindestens zum Teil an 
ihrem Arbeitsplatz in Präsenz verrichten, zweimal pro Woche 
ein Angebot über eine kostenlose Testung in Bezug auf eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Point-
of-Care (PoC)-Antigen-Tests zu unterbreiten und diese Testun-
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„Abweichend von § 4 Absatz 2 Nummer 6 kann eine medizini-
sche Gesichtsmaske getragen werden.“

10. Dem § 14 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:
„(4) Für Prüfungen, Angebote und Maßnahmen nach den Ab-

sätzen 1 bis 3 gilt § 9 Absatz 10 entsprechend.“
11. § 15 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsge-
setzes vom 14. November 2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. S. 467) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen nur von 
Kundinnen und Kunden aufgesucht werden, die im Sinne von 
§ 6b negativ getestet sind. Satz 1 gilt nicht für den Einzelhandel 
für Lebensmittel und Getränke, Tabakprodukte, Schreibwaren, 
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Tierbedarf, Apotheken, 
Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf sowie von Hör- 
und Sehhilfen, Drogerien, Reformhäuser, Tankstellen, Blumen-
geschäfte, Gartenmärkte, Abhol- und Lieferdienste und Wo-
chenmärkte mit Beschränkung auf die vorgenannten Sortimente, 
gewerblichen Handwerkerbedarf und Fahrrad- und Kfz- Werk-
stätten.“

12. In § 15 Absatz 4 werden die Wörter „vorbehaltlich des Absat-
zes 1 Satz 2“ gestrichen.

13. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18 Dienstleistungen
(1) Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie 

Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Stu-
dios und ähnliche Betriebe sowie Sonnenstudios dürfen nur für 
den Publikumsverkehr geöffnet werden oder ihre Dienste anbie-
ten, wenn ausschließlich Kundinnen und Kunden nach vorheri-
ger Terminvereinbarung bedient werden. Zwischen den Plätzen 
für die Kundinnen und Kunden ist ein Sicherheitsabstand von 2 
Metern zu gewährleisten, innerhalb dessen sich keine Kundin-
nen und Kunden aufhalten dürfen; wartende Kundinnen und 
Kunden dürfen sich nicht innerhalb der Betriebsräume aufhal-
ten; die übrigen in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen 
Schutz- und Hygieneregeln bleiben unberührt. Die Dienstleis-
tungen dürfen nur von Personen in Anspruch genommen wer-
den, die im Sinne von § 6b negativ getestet sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Behand-
lungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, 
Podologie, Fußpflege und Behandlungen durch Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker.

(3) Prostitutionsgewerbe im Sinne des Prostituiertenschutz-
gesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 
(BGBl. I S. 327) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet wer-
den, noch ihre Dienste außerhalb ihrer Betriebsstätte erbringen. 
Die Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleistun-
gen mit Körperkontakt und erotischer Massagen sind untersagt.

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche 
Einrichtungen dürfen nur von Kundinnen und Kunden aufge-
sucht werden, die im Sinne von § 6b negativ getestet sind. Die 
übrigen in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Schutz- 
und Hygieneregeln bleiben unberührt.“

14. In § 19 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „12 Jahren“ durch 
die Angabe „14 Jahren“ ersetzt.

15. § 21a wird wie folgt gefasst:

„§ 21a  
Häusliche Quarantäne für positiv getestete Personen

(1) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vorgenom-
mene Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, sind vorbehaltlich des 
Absatzes 3 verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung 
mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-

Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung vornimmt und 
dieser nach korrekter Durchführung ein negatives Test-
ergebnis zeigt („erweiterte Einlasskontrolle“),

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder 
ihm beauftragten Personen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein negatives 
Testergebnis eines innerhalb der letzten 24 Stunden durch-
geführten Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder Selbst-
tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vorlegt, oder

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder 
ihm beauftragten Personen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein negatives 
Testergebnis eines aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, das nicht älter als  
24 Stunden ist, vorlegt.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 besteht ein Anspruch 
gegen die oder den jeweils Verantwortlichen oder die von ihr 
oder ihm beauftragten Personen, eine Bescheinigung über das 
Testergebnis auszustellen. Die Durchführung der Testung ist in 
der Anwesenheitsdokumentation nach § 5 zu vermerken, soweit 
diese nicht unter Nutzung digitaler Anwendungen geführt wird, 
die die Einhaltung dieser Bestimmung durch den Verantwortli-
chen technisch nicht zulassen.

(2) Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines 
aktuellen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich 
solcher zur Selbstanwendung, oder PCR-Tests auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindestens das 
Datum und die Uhrzeit der Durchführung des Tests, den Namen 
der getesteten Person und die Stelle erkennen lassen, welche den 
Test durchgeführt hat. Die Bescheinigung soll im Übrigen dem 
von der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung zur Ver-
fügung gestellten Muster entsprechen. Die Bescheinigung im 
Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Bezug auf einen Point-
of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung sowie die Beaufsichti-
gung der Testung darf nur von einer durch die jeweiligen Ver-
antwortlichen hierzu beauftragten Person im Rahmen der 
Beauftragung vorgenommen werden.

(3) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass 
Personen negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt dies nicht für Kinder bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr. Es gilt ebenfalls nicht, wenn ein 
Nachweis über eine vollständige Impfung mit einem in der EU 
zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 vorgelegt wird und 
die für den vollständigen Impfschutz nötige Impfung mindes-
tens 14 Tage zurückliegt.“

6. Dem § 9 Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Nicht als Publikum im Sinne von Satz 1 gelten Vertreterinnen 
und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film oder anderen Medien, 
die zum Zweck der Berichterstattung anwesend sind.“

7. § 9 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind Veranstaltun-

gen oder Zusammenkünfte im Familien-, Bekannten- oder 
Freundeskreis (private Veranstaltungen) nur im Kreise der in § 2 
Absatz 2 genannten Personen und zusätzlich mit höchstens einer 
weiteren Person gestattet, wobei deren Kinder bis zur Voll-
endung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt werden. Abwei-
chend von Satz 1 sind private Veranstaltungen in der Zeit von  
21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages nur im Kreise der in § 2 Ab-
satz 2 genannten Personen gestattet, wobei eigene Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt werden.“

8. In § 10 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die 
Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

9. In § 14 Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
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CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen, sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von vier-
zehn Tagen ständig dort abzusondern, sofern das zuständige Ge-
sundheitsamt nichts anderes anordnet. Zum Zwecke der 
PCR-Testung darf die Örtlichkeit der Absonderung verlassen 
werden. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeit-
raum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die 
nicht ihrem Haushalt angehören.

(2) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorgenommene Testung (PCR-Testung) ein posi-
tives Ergebnis aufweist, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermög-
lichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 
vierzehn Tagen ständig dort abzusondern, sofern das zuständige 
Gesundheitsamt nichts anderes anordnet. Den in Satz 1 genann-
ten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch 
von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehö-
ren. Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Satz 1 
erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige Ge-
sundheitsamt.

(3) Für Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei 
ihnen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur 
Selbstanwendung vorgenommene Testung auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis auf-
weist gilt Absatz 1 entsprechend, sofern die Testung unter fach-
kundiger Aufsicht erfolgt ist; hierüber ist auf Wunsch eine Be-
scheinigung auszustellen. Ist die Testung nicht unter fachkundi-
ger Aufsicht durchgeführt worden, so sind die Personen ver-
pflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung mittels eines 
Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR- 
Testung) herbeizuführen, Absatz 2 bleibt unberührt. Als fach-
kundige Aufsicht im Sinne von Satz 1 gilt jede Person, die be-
rechtigt ist, POC-Antigen-Testungen an anderen Personen vor-
zunehmen.

(4) Die Absonderung endet im Fall von Absatz 1 mit dem Vor-
liegen eines negativen Ergebnisses der PCR-Testung, spätestens 
jedoch nach 14 Tagen; im Fall von Absatz 2 mit dem Vorliegen 
eines negativen Ergebnisses einer frühestens am 14. Tag der Ab-
sonderung vorgenommenen POC-Antigen- oder PCR-Testung.

(5) Im Übrigen bleiben Maßnahmen des zuständigen Gesund-
heitsamts oder auf Grund bezirklicher Allgemeinverfügungen 
zur Absonderung unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt 
kann im jeweiligen Einzelfall von den Absätzen 1 bis 4 abwei-
chende Anordnungen treffen.

(6) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz blei-
ben unberührt.“

16. § 25 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3.  über § 4 Absatz 1 bis 3 hinausgehende Situationen zu be-

stimmen, in denen die Pflicht zum Tragen einer medizini-

schen Gesichtsmaske, einer FFP2-Maske oder einer Mund- 
Nasen-Bedeckung besteht,“

17. § 25 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„5.  über § 4 Absatz 4 hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, einer 
FFP2-Maske oder einer Mund-Nasen-Bedeckung zu regeln 
und“

18. § 27 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe 

„Absatz 4“ ersetzt.
b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 oder ent-
gegen § 10 Absatz 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung oder 
medizinische Gesichtsmaske einschließlich einer 
FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 4, 
§ 10 Absatz 2 Satz 2 oder § 14 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,“

c) in Nummer 16 werden die Wörter „Satz 1“ und „von“ ge-
strichen.

d) In Nummer 17 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.
e) In Nummer 22 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 1, 2 oder“ 

gestrichen.
f) In Nummer 31 werden die Wörter „oder keine elektronische 

Kontaktnachverfolgung sicherstellt“ gestrichen.
g) In Nummer 33 werden die Wörter „und keine Ausnahme 

nach Satz 3 vorliegt“ gestrichen.
h) Nach Nummer 33 wird folgende neue Nummer 33a einge-

fügt:
„33a.  entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 eine Fahrschule, eine 

Bootsschule, eine Flugschule oder eine ähnlichen Ein-
richtung aufsucht, ohne im Sinne von § 6b negativ ge-
testet zu sein,“

i) In Nummer 44 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter 
„oder Absatz 3 Satz 2“ eingefügt.

j) In Nummer 46 wird das Wort „maximal“ gestrichen.
k) In Nummer 49 wird das Wort „mindestens“ gestrichen.

19. In § 28 Absatz 2 wird die Angabe „18. April“ durch die Angabe 
„9. Mai“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. April 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung
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